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Ästerreichisches Kuratorium fÅr Therapeutisches Reiten

GESCHÇFTSORDNUNG

gÄltig ab 29.9.2006
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Die GeschÅftsordnung (GO) wurde in AusfÄhrung des Ç 15 Abs 7 der genehmigten Statuten des 
Ésterreichischen Kuratoriums fÄr Therapeutisches Reiten (ÉKTR) erstellt, am 29.9.2006 
beschlossen und gilt fÄr sÅmtliche FunktionÅre des ÉKTR.

InhaltsÅbersicht:

Ç   1 Vorstand
Ç   2 GeschÅftsfÄhrender PrÅsident
Ç   3 SchriftfÄhrer
Ç   4 Kassier
Ç   5 FunktionÅre
Ç   6 Verwaltung
Ç   7 Éffentlichkeitsarbeit
Ç   8     Sektionen und Landesgruppenleiter
Ç   9 DurchfÄhrung der Aufgaben
Ç 10 Schriftverkehr
Ç 11 Finanz- und RechnungsfÄhrung, Haushaltsplan
Ç 12 Zahlungsanweisungen, Zeichnungsberechtigungen
Ç 13 DurchfÄhrungsbestimmungen



Seite 3

É 1  Vorstand
(1) Das Leitungsorgan im Sinne des Vereinsgesetzes 2002 setzt sich aus den 

Vorstandsmitgliedern gem Ç 11 Abs 1 Statuten zusammen.
(2) Der Vorstand hat binnen zwei Monaten ab der eine neue Funktionsperiode grÄndenden 

Generalversammlung zu einer Sitzung zwecks DurchfÄhrung der statutengemÅÑen 
Aufgaben zusammenzutreten.

(3) Die Einberufung des Vorstandes hat mindestens vier mal jÅhrlich durch den 
geschÅftsfÄhrenden (gf) PrÅsidenten, bei dessen Verhinderung durch den 
VizeprÅsidenten, schriftlich, mÄndlich, per Fax oder E-Mail zu erfolgen. Ist auch der 
VizeprÅsident auf unvorhersehbar lange Zeit verhindert, darf jedes sonstige Mitglied den
Vorstand einberufen. Die Einberufung muss mindestens eine Woche vor dem Termin 
unter Bekanntgabe der Tagesordnungspunkte erfolgen. Öber begrÄndeten Antrag von 
drei Vorstandsmitgliedern hat eine Vorstandssitzung binnen einem Monat nach 
Antragstellung zu erfolgen.

(4) Mitglieder des Vorstandes, die den genannten Termin nicht wahrnehmen kÜnnen, haben 
dies dem gf PrÅsidenten zeitgerecht mitzuteilen. Die Entsendung eines Vertreters ist 
nicht mÜglich.

(5) Bei Bedarf kann der Vorstand einen Exekutivausschuss fÄr laufende Angelegenheiten 
oder BeirÅte ernennen.

(6) Der Vorstand kann jederzeit Mitglieder des Exekutivausschusses oder BeirÅte von ihrer 
Funktion entheben; jedenfalls endet deren TÅtigkeit mit der Funktionsperiode des 
Vorstandes iSd Ç 14 Abs 3 Statuten.

(7) Der Vorstand ist berechtigt, zu seinen Sitzungen Mitglieder des Exekutivausschusses, 
BeirÅte und externe Berater beizuziehen. Dieser Personenkreis besitzt kein Stimmrecht.

(8) Der Vorstand fasst seine BeschlÄsse mit einfacher Stimmenmehrheit, bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

(9) In unaufschiebbaren FÅllen dÄrfen BeschlÄsse im Umlaufverfahren oder durch Rundruf 
gefasst werden, wobei die Zustimmung von mindestens der HÅlfte der
Vorstandsmitglieder einschlieÑlich des gf PrÅsidenten oder seines Vertreters erforderlich 
ist.

É 2  GeschÑftsfÅhrender PrÑsident
(1) Der gf PrÅsident hat jedes Jahr eine ordentliche Generalversammlung unter Bekanntgabe 

der Tagesordnungspunkte einzuberufen. 
(2) Die Einberufung des Vorstandes gem Ç 1 Abs 2 u 3 erfolgt durch den gf PrÅsidenten.
(3) Die Verwaltung ist dem gf PrÅsidenten fachlich und disziplinÅr unterstellt.
(4) Im Falle der Verhinderung vertritt der VizeprÅsident den gf PrÅsidenten. Ist auch der 

VizeprÅsident verhindert, Äbernimmt ein vom gf PrÅsidenten beauftragtes Mitglied des 
Vorstandes die Vertretung.

É 3  SchriftfÅhrer
(1) Der SchriftfÄhrer hat dafÄr zu sorgen, dass die in den Statuten und der GO festgesetzten 

Fristen und Auflagen ordnungsgemÅÑ eingehalten werden und tÅtigt den gesamten 
Schriftverkehr des ÉKTR.

(2) Der SchriftfÄhrer hat dafÄr zu sorgen, dass von jeder Sitzung der Generalversammlung, 
des Vorstandes  und des Exekutivausschusses ein Protokoll erstellt wird. 
TontrÅgerprotokolle sind erlaubt.

(3) Im Falle der Verhinderung vertritt der SchriftfÄhrer-Stellvertreter den SchriftfÄhrer.
(4) Die Unterlagen werden vom SchriftfÄhrer aufbewahrt.
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É 4  Kassier
(1) Der Kassier hat zu veranlassen, dass die BÄcher und Belege nach vorhandenen 

gesetzlichen Vorschriften in Äbersichtlicher Weise gefÄhrt und aufbewahrt werden. 
(2) Öber Verlangen hat der Kassier dem Vorstand jederzeit AufklÅrung Äber den jeweiligen 

finanziellen Stand des ÉKTR zu geben.
(3) Der Kassier hat dem Vorstand spÅtestens einen Monat vor der Generalversammlung

einen Finanzplan des Folgejahres vorzulegen (Beschlussfassung durch die 
Generalversammlung gem Ç 13 Z 2 Statuten).

(4) Der Kassier hat die einzelnen Ausgaben auf ihre sachliche Richtigkeit zu prÄfen. Bei 
allfÅlligen Unklarheiten sind von sÅmtlichen Vorstandsmitgliedern alle zur AufklÅrung 
erforderlichen Unterlagen und Informationen dem Kassier vorzulegen.

(5) Im Falle der Verhinderung vertritt der Kassier-Stellvertreter den Kassier.
(6) Die Unterlagen werden vom Kassier aufbewahrt.

É 5  FunktionÑre
(1) Unter FunktionÅre sind Vorstandsmitglieder und Landesgruppenleiter zu verstehen.
(2) Die TÅtigkeit der FunktionÅre ist grundsÅtzlich ehrenamtlich. AufwandsentschÅdigungen 

sind in einer DurchfÄhrungsbestimmung gem Ç 13 Abs 1 zu regeln.

É 6  Verwaltung 
(1) Die Verwaltung umfasst den Bereich Sekretariat und Publik Relations.
(2) Gem Ç 2 Abs 3 ist der gf PrÅsident der fachliche und der disziplinÅre Vorgesetzte der 

Mitarbeiter.

É 7 Äffentlichkeitsarbeit
Zum Aufgabengebiet zÅhlt die FÜrderung des Ansehens des ÉKTR und die Abwicklung der 
Éffentlichkeitsarbeit. Hierzu gehÜren  ua die 

? laufende Aktualisierung der Homepage
? Erstellung des Mitteilungsheftes
? Erstellung von Folder und Filmen
? Beschickung von Messen und VortrÅgen
? Auslandskontakte.

É 8 Sektionen und Landesgruppenleiter
Das ÉKTR umfasst folgende Sektionen:

? Behindertenreiten

? HeilpÅdagogisches Voltigieren/Reiten (HPV/R)

? Hippotherapie.
Die Aufgaben der Sektionen, die Wahlen der Vorsitzenden und deren Stellvertreter sowie die 
Bestellung der Landesgruppenleiter sind in den jeweiligen GeschÅftsordnungen geregelt.
GemÅÑ Ç 17 Abs 1 Statuten bedÄrfen diese GeschÅftsordnungen der Genehmigung des 
Vorstandes.
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É 9 DurchfÅhrung der Aufgaben
(1) Die DurchfÄhrung der Aufgaben obliegt den jeweiligen Vorstandsmitgliedern in eigener 

Verantwortung.
(2) Die Bestimmungen der Statuten, GO und sÅmtlicher ergÅnzender Vorschriften sind von 

allen Vorstandsmitgliedern strikt einzuhalten, ebenfalls alle gesetzlichen Bestimmungen.
(3) Vorstandsmitglieder haben einander laufend zu informieren.

É 10 Schriftverkehr
(1) Der Schriftverkehr ist ausschlieÑlich Äber den SchriftfÄhrer zu fÄhren.
(2) Der SchriftfÄhrer hat den gesamten Vorstand Äber alle relevanten Angelegenheiten zu 

informieren, auch die die Sektionen betreffenden.
(3) Die Unterzeichnung von offiziellen Schreiben besonderen Inhalts ist zwischen dem gf 

PrÅsidenten und dem SchriftfÄhrer zu regeln. Jedenfalls ist der nicht vom gf PrÅsidenten 
gezeichnete Schriftverkehr diesem zur Information vorzulegen.

(4) Die Mitglieder des Vorstandes unterzeichnen mit Namen und Funktion.

É 11 Finanz- und RechnungsfÅhrung, Haushaltsplan
(1) Die Finanz- und RechnungsfÄhrung erfolgt aufgrund des Haushaltsplans (Budget), der fÄr 

jedes GeschÅftsjahr zu erstellen ist.
(2) Der Haushaltsplan ist nach dem Kontenplan aufzugliedern und hat neben den Planzahlen 

die IST-Zahlen des letzten GeschÅftsjahres aufzuweisen.
(3) Wesentliche VerÅnderungen bzw. Öberschreitungen der einzelnen Positionen des 

Budgets bedÄrfen der Genehmigung des Vorstands. Desgleichen gilt fÄr Umschichtungen 
innerhalb der Positionen.

É 12 Zahlungsanweisungen, Zeichnungsberechtigungen
(1) Die Mitglieder des Vorstands und die Zeichnungsberechtigten haben fÄr die Sicherheit 

des Geldverkehrs und dafÄr zu sorgen, dass eine Zahlungsanweisung erst nach 
sachlicher und rechnerischer PrÄfung erteilt wird.

(2) Die Zeichnungsberechtigung ergibt sich aus Ç 16 Abs 2 der Statuten fÄr das Anlegen 
oder die Auflassung von Girokonten, Festgeldkonten, SparbÄchern, Wertpapieren, oÅ.

(3) Die DurchfÄhrung der Öberweisungen erfolgt durch den Kassier.
(4) Den Vorstandsmitgliedern und RechnungsprÄfern ist jederzeit Einsicht in die 

Kassengebarung und in alle Unterlagen zu gewÅhren.

É 13 DurchfÅhrungsbestimmungen
(1) Der Vorstand kann bei Bedarf zu den einzelnen Punkten DurchfÄhrungsbestimmungen 

erlassen.
(2) Die Sektionen haben dem Vorstand die Kursleiter der Ausbildungskurse 

bekanntzugeben. Die Kursleiter mÄssen vom Vorstand in dieser Funktion anerkannt 
werden. Die DurchfÄhrung und Organisation der Kurse obliegt den Sektionen.


